Lärmbelästigung
· Der Ausbau führt zu einer Zunahme der Lärm- und Immissionsbelastung an meinem Wohnort die bereits durch die A66 und die Fraport AG erheblich sind.
· Die Lärmbelastung besteht zur Tages- und Nachtzeit. Nächtlicher Lärm, der dazu führt, dass ich nicht durchschlafen kann und nachts aufwache, ist besonders nachteilig. Lärm führt, wie aus medizinischen Untersuchungen folgt, zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
· Im Falle des Baus der B 519 bestünde für meine Gesundheit eben dieses erhebliche gesundheitliche Risiko, das mir nicht zugemutet werden kann. Hinzu kommt, dass infolge des Lärms meine Lebensqualität sinken wird, was ebenfalls unzumutbar für mich ist.
· Lärm bewirkt Stress-Symptome, das ist ebenfalls medizinisch nachgewiesen.
· Ich leide an Tinnitus. Jedes Einzelschallereignis, das einen gewissen Pegel übersteigt, verschlimmert meine Symptomatik. Mein Leben wird unerträglich und ich befürchte berufsunfähig zu werden, falls die Krankheit sich noch verschlimmert. Ein Zusammenhang mit der zunehmenden Lärmbelastung an meinem Wohnort ist eindeutig gegeben.
· Seit langem warnen Mediziner, dass Lärm gesundheitliche Langzeitschäden verursacht. Lärm wird vom Menschen als bedrohlich empfunden und verursacht einen besonderen Stress, weil es kein Entrinnen gibt. 
· Nächtlicher Lärm bewirkt, dass die Anzahl der Tiefschlafphasen abnimmt, die Traumphasen kürzer werden, die Schlafzeit insgesamt geringer wird. Die Schlafstörungen verstärken damit die Stress-Situation, der Mensch reagiert mit einer erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, was wiederum auf Dauer zu Diabetes, verminderter Immunabwehr sowie Bluthochdruck führen kann. 

· Ungestörte Kommunikation ist eine entscheidende Voraussetzung für das körperliche und seelische Wohlbefinden von Menschen jeglichen Alters und damit eine entscheidende Voraussetzung für die körperliche und seelische Gesundheit. Lärm stört die Kommunikation; Unterhaltungen werden unterbrochen, Rundfunk- und Fernsehsendungen können nicht kontinuierlich verfolgt werden.

· Bereits heute ist die Gegend, in der ich lebe, von oft unerträglichem Straßen-, Autobahn und Fluglärm betroffen. Von daher habe ich große Bedenken und Ängste vor den gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die mir durch den Neubau der B 519 drohen.

· Falls trotz meiner Einwendung dem ASV die Genehmigung für den Neubau der B 519 erteilt wird, verlange ich meine verfassungsmäßig garantierten Rechte auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art.2 Abs.2 GG sowie Art. 8 I EMRK zu sichern. Zudem fordere ich, den Gesamtlärm von Flugverkehr einschließlich Bodenlärm sowie Straßen-, Bahnverkehr-, Gewerbe- und Freizeitlärm in meinem Wohngebiet auf Spitzenwerte von 55 dB(A) tagsüber und Spitzenwerte von 45 dB(A) zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr verbindlich festzulegen.
· Meine Wohnung/ Haus hat keine spezielle Schallisolierung, da dies bisher nicht erforderlich war. Meine Wohnruhe wird erheblich gestört, da nach meinen Erkenntnissen die geltenden Grenzwerte für Verkehrsgeräusche von 59 dB(A) am Tag und 49 dB (A) in der Nacht erheblich überschritten werden.
· Die Trasse wir Tag und Nacht befahren, wobei sich insbesondere zur Nachtzeit - während der Tiefschlaffase – unregelmäßige Verkehrsgeräusche besonders störend auswirken. Wenn ein ruhiger Schlaf nicht mehr gewährleistet ist, hat dies auch negative Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit meiner Kinder.
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